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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Gutenzell-Hürbel für das 
Haushaltsjahr 2022 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 21.03.2022 bzw. am 20.06.2022 
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
beschlossen:  

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
1.  im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen   

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträ-
ge von

4.340.750 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Auf-
wendungen von

- 4.339.920 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 
und 1.2) von

830 €

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vor-
jahren von

0 €

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.3. und 1.4) von

830 €

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von

0 €

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von

0 €

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 
aus 1.6 und 1.7) von

0 €

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Sum-
me aus 1.5 und 1.8) von

830 €

  
2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen   

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von

3.985.950 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von

- 3.560.320 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 
aus 2.1 und 2.2) von

425.630 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von

4.993.000 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von

- 5.866.500 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Investitions-
tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

- 873.500 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 
und 2.6) von

- 447.870 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von

1.500.000 €

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von

- 1.120.000 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Finanzierungs-
tätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

380.000 €

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

- 67.870 €

  
§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  1.500.000 EUR. 
  

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf  768.000 Euro. 
 

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
 500.000 Euro. 
 

§ 5 Steuersätze 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
  (Grundsteuer A) auf  320 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H. 
  der Steuermessbeträge; 
2. für die Gewerbesteuer auf  340 v. H. 
 der Steuermessbeträge. 
Gutenzell-Hürbel, den 15.07.2022 
gez. 
Wieland 
Bürgermeisterin 
  
I. Das Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 29.06.2022 

die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt S. 581) bestätigt. 

II. Der in § 2 der Haushaltssatzung vom Gemeinderat be-
schlossene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 1.200.000 Euro 
wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der Restbe-
trag von 300.000 Euro wird nur genehmigt, wenn ein Nach-
weis erbracht wird, dass eine Finanzierung aus den liqui-
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den Eigenmitteln wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die 
Genehmigung steht unter der Auflage, dass die Gemeinde 
von der Kreditermächtigung 2021 keinen Gebrauch macht. 

III. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag 
der Kassenkredite mit 500.000 Euro ist genehmigungsfrei, 
da er 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordent-
lichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.339.920 
Euro nicht übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO). 

IV. Die Prüfung des Haushaltsplanes und seiner Anlagen er-
gab keine rechtliche Beanstandung. 

V. Die Haushaltssatzung 2022 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Zugleich liegt der Haushaltsplan in der Zeit von 
Montag, 18.07.2022 bis Mittwoch, 27.07.2022 – je ein-
schließlich - während der üblichen Dienststunden im Rat-
haus in Gutenzell, Kirchberger Straße 8, und im Rathaus 
in Hürbel, Huggenlaubacher Weg 6/1 öffentlich aus. 

  
Hinweis 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Haus-
haltssatzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 

Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

Diebstähle auf den Friedhof 
Immer wieder kommt es leider vor, dass auf den Friedhöfen 
Grabschmuck entwendet, Blumen gestohlen oder Grabstel-
len verunstaltet werden. Was in den Köpfen dieser Menschen 
vorgeht, ist nicht nachvollziehbar. Solche Taten sind Diebstahl 
und zudem in hohem Maße pietätlos. 
Aktuell wurden von einem Grab auf dem Hürbler Friedhof 
silberfarbene Deko-Kugeln entwendet. Wer was beobachtet 
hat, kann dies auf dem Bürgermeisteramt melden (Telefon: 
07352 9235-0; E-Mail: info@gutenzell-huerbel.de). Sämtliche 
Diebstähle werden zur Anzeige gebracht.

Fundbüro 
In Gutenzell zwischen der Dieffenbrunnerstraße und der 
Feuchtmayerstraße wurde eine Jacke gefunden. 
Der Besitzer kann sich zu den Öffnungszeiten bei der Ge-
meindeverwaltung Gutenzell-Hürbel melden.

Für Notfälle 
Feuerwehr/ Rettungsdienst oder Notarzt 112 oder 19222
Polizei 110
Krankentransporte (07351) 19222

Arzt
Bitte beachten Sie, dass die ärztlichen Bereitschaftsdienste von 
der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert und im Krankenhaus 
Biberach (Sana Kliniken, Marie-Curie-Straße 4, 88400 Biberach) 
durchgeführt werden.

Allgemeiner Notfalldienst:
Tel. 116 117  
(zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes)
Öffnungszeiten der Notfallpraxis:
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8:00-22:00 Uhr.
Kreisklinik Biberach, Marie-Curie-Straße 4 in 88400 Biberach an 
der Riß

Achtung: Ab sofort werden alle ärztlichen Bereitschaftsdienste 
über die Telefonnummer 116 117 vermittelt.
Dazu gehören:
Kinderärztlicher Notdienst
Augenärztlicher Notdienst

Bestattungen
Bestattungsinstitut Christian Streidt GmbH, Illertissen
Telefonnummer: (07303) 3303

Apothekennotdienst
dienstbereit rund um die Uhr-Dienstwechsel 8.30 Uhr
Freitag, 15.07.2022 bis Donnerstag, 21.07.2022 
15.07.2022 Sonnen-Apotheke Biberach 
16.07.2022 Schloss-Apotheke Warthausen 
17.07.2022 Fünf-Linden-Apotheke 
18.07.2022   Kloster-Apotheke Ochsenhausen 
19.07.2022 Stadt-Apotheke Biberach 
20.07.2022 Apotheke Waniek Ummendorf 
21.07.2022 Wieland-Apotheke Biberach

Wochenenddienst der Sozialstation
Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V.
Bereich Ochsenhausen (Für die Gemeinden Erlenmoos und 
Gutenzell-Hürbel sowie die Stadt Ochsenhausen) 
Krankenhausweg 28, 88416 Ochsenhausen
Tel.: (07352) 923011

Alten- und Krankenpflege 
24-Stunden-Rufbereitschaft 
Tel.: (07352) 923000

Betreuungsgruppe Silberperlen 
Katholisches Gemeindehaus Reinstetten 
Tel.: (07352) 923017

Haus- und Familienpflege
Tel.: (07352) 923033

Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu
kostenfrei - rund um die Uhr 
Tel.: (0800) 1110111 oder (0800) 1110222.

MR Soziale Dienste gGmbH
Haushaltshilfe und Familienpflege im Raum Rottum-Rot-Iller
Informationen unter Tel: (0800) 400 200 5 (kostenfrei)

Haushaltshilfe, Dorfhilfe und Familienpflege
der Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V. in Ochsenhausen
Telefon (07352) 923033.    
Mobile Krankenpflege Schwendi, Lerch
24 Stunden erreichbar: (07353) 9839639

Arbeiter-Samariter-Bund
Essen auf Rädern (07353) 9844 - 0

Ambulanter Pflegedienst Erolzheim 
Die Zieglerschen Süd 
Marktplatz 20, 88453 Erolzheim 
07354-9376-310, 0151-0151-18236740 
Ansprechpartner Gabriele Didovic

Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
Tel.: 0162 2314550
-Angaben ohne Gewähr-
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Gemeinde 
GUTENZELL-HÜRBEL 

Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum (ELR); 
Ausschreibung Jahresprogramm 2023 
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz (MLR) hat das Jahresprogramm 2023 zum Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekanntmachung 
vom 24. Juni 2022 im Staatsanzeiger ausgeschrieben. 

Das ELR 
Mit dem ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfassen-
des Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich ge-
prägter Dörfer und Gemeinden geschaffen. Gefördert werden 
Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Woh-
nen und Arbeiten ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung 
mit Waren und Dienstleistungen sichern sowie zukunftsfähige 
Arbeitsplätze schaffen. Ziel des Jahresprogramms 2023 ist, 
Impulse zur innerörtlichen Entwicklung und Aktivierung der 
Ortskerne zu setzen. Projektträger und Zuwendungsempfan-
gende können neben den Kommunen beispielsweise auch 
Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein. 

Wo liegen die Förderschwerpunkte? 
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung 
der örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistun-
gen des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. 
Gefördert werden unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, 
Metzgereien, Bäckereien und Handwerksbetriebe. Zur Grund-
versorgung können auch Arztpraxen, Apotheken und andere 
Dienstleistungen im Gesundheitsbereich gehören. Investiti-
onen von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und für 
Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen können mit 
einem erhöhten Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 35 % bei 
zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) gefördert werden. 
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden 
die Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch 
Umnutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Errei-
chung zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Moderni-
sierungen); innerörtliche Nachverdichtung (ortsbildprägende 
Neubauten in Baulücken); Verbesserung des Wohnumfeldes, 
Entflechtung unverträglicher Gemengelagen sowie die Neu-
ordnung mit Baureifmachung von Grundstücken gefördert. 
Bei eigengenutzten wohnraumbezogenen Projekten liegt der 
Regelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag pro Wohneinheit 
beträgt grundsätzlich 20.000 € (Modernisierung/Neubau), bei 
Umnutzungen bis zu 50.000 €. Für den Förderschwerpunkt 
Wohnen/Innenentwicklung wird etwa die Hälfte der zur Verfü-
gung stehenden Mittel im Jahresprogramm 2023 eingesetzt. 
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte 
unterstützt, die zur Entflechtung störender Gemengelagen im 
Ortskern beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von kleinen 
und mittleren Unternehmen, die zum Erhalt der dezentralen 
Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und Schaffung von 
zukunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen, förderfähig. Zu be-
achten ist, dass ab diesem Programmjahr Neubauprojekte in 
diesem Förderschwerpunkt nur noch förderfähig sind, sofern 
die Tragwerkskonstruktion aus einem CO2-speichernden Ma-
terial besteht. 

CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 
bindende Baustoffe im Tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann 
grundsätzlich einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf 
den Regelfördersatz und eine erhöhte Maximalförderung be-
kommen, sofern dies nach beihilferechtlichen Bestimmungen 
möglich ist. 

Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können aus-
schließlich von den Städten und Gemeinden gestellt werden. 
Diese Aufnahmeanträge enthalten auch die privaten Projekte. 
Das MLR entscheidet im Frühjahr 2023 über die Aufnahme 
in das ELR. 
Daher ist es notwendig, dass die Unterlagen zu den privaten Pro-
jekten bis spätestens 12.08.2022 bei der Gemeinde vorliegen. 

Wichtig: 
Interessierte Bürger, die eine Förderung einer Maßnahme be-
antragen wollen, melden sich bitte im Vorfeld bei der Ge-
meindeverwaltung Gutenzell-Hürbel unter der Telefonnummer 
07352 9235-0. 
Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, 
die zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung im Früh-
jahr 2023 umgesetzt und davor nicht begonnen worden sind. 

Informationen
Weitere allgemeine Informationen über die Fördervorrausetzun-
gen, die Förderhöhe und das Verfahren zur Antragstellung finden 
Sie unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/
laendlicher-raum/foerderung/elr/ oder unter Info Antragstel-
lung bei https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/land/elr/
seiten/elr-antragstellung.aspx

Öffnungszeiten der Rathäuser
Rathaus Gutenzell:
- Montag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
- Dienstag: geschlossen
- Mittwoch: geschlossen
- Donnerstag: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
- Freitag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Geschäftsstelle Hürbel:
- Montag: geschlossen
- Dienstag: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
- Mittwoch: geschlossen
- Donnerstag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
- Freitag: geschlossen

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
Di: 16:00 – 18:00 Uhr in Hürbel
und in Gutenzell zu den oben angegebenen Öffnungszeiten.
Frau Bürgermeisterin Wieland ist an diesen Terminen grund-
sätzlich anwesend, kann jedoch durch andere Termine ver-
hindert sein. Bei dringenden Angelegenheiten wäre eine Ter-
minvereinbarung empfehlenswert. 
Termine nach Vereinbarung sind jederzeit möglich.

Gemeindekontakte
Frau Wieland
Bürgermeisterin
Telefon: (07352) 9235-15
E-Mail: wieland@gutenzell-huerbel.de

Frau Denzel
Hauptamt, Standesamt, Bauangelegenheiten
Telefon: (07352) 9235-13
E-Mail: denzel@gutenzell-huerbel.de

Frau Ali-Rezai
Bürgerbüro, Wasser- und Abwassergebühren
Telefon: (07352) 9235-14
E-Mail: ali-rezai@gutenzell-huerbel.de

Frau Kreutle
Bürgerbüro, Sachbearbeitung Hauptamt
Telefon: (07352) 9235-16
E-Mail: kreutle@gutenzell-huerbel.de
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Herr Jerg
Kämmerei
Telefon: (07352) 9235-12
E-Mail: jerg@gutenzell-huerbel.de

Frau Störkle
Kasse, Steuerveranlagungen
Telefon: (07352) 9235-11
E-Mail: stoerkle@gutenzell-huerbel.de

Herr Glaser, Herr Miller
Bauhof
Telefon: (0172) 7313147
E-Mail: bauhof-gutenzell-huerbel@gmx.de

Abfallentsorgung 
Nächste Müllabfuhr: 
Montag, den 25.07.2022 
  
Nächste Leerung der Papiertonne: 
Freitag, den 22.07.2022 
  
Nächste Abfuhr gelber Sack: 
Montag, den 25.07.2022

Mülltonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter Tel. (07351) 526471 an.
Blaue Tonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter Tel. (07351) 526471 an.

Gelber Sack nicht abgeholt? – Was tun?
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an die Fa. Alba in 
Burgrieden unter der Tel. (0800) 2232555

Ein Altglascontainer befindet sich vor dem Grüngutplatz.

Öffnungszeiten Grüngutplatz
01. Dezember bis 28. Februar des folgenden Jahres
Samstag, 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr

01. März bis 30. November
Mittwoch, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 
Ab hier werden Beiträge und Bekanntmachungen der Kir-
chen, Vereine und Verbände unter eigener Verantwortung 
der Einsender veröffentlicht. 

Landratsamt Biberach
Das Landratsamt informiert:  
Dienststellen des Landratsamtes in Bibe-
rach sind am Schützendienstag, 19. Juli, 
geschlossen 

Am Schützendienstag, 19. Juli 2022, sind alle Dienststellen 
des Landratsamtes in Biberach geschlossen. Die Außenstel-
len in Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen sind wie ge-
wohnt geöffnet. 

Das Kreis-Berufsschulzentrum (BSZ) informiert:  
Bibliothek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum ist 
am Schützenmontag und Schützendienstag, 18. und 19. 
Juli geschlossen 
In der Schützenwoche ist die Bibliothek/Mediothek im 
Kreis-Berufsschulzentrum Biberach am Montag, 18. Juli und 
am Dienstag, 19. Juli geschlossen. 
Eine Buchrückgabe über den im Gebäude befindlichen Brief-
kasten ist nicht möglich, da das Kreis-Berufsschulzentrum an 
diesen Tagen komplett geschlossen ist.
 
Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach informiert:  
Online- und Präsenzvortrag zum Thema „24-Stunden-Pfle-
ge? - Welche Möglichkeiten der häuslichen Betreuung 
sind realistisch?“ 
Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach lädt Pflegebedürfti-
ge, Pflegende, Ehrenamtliche, Fachkräfte und Interessierte für 
Donnerstag, 21. Juli, zu einem Vortrag zum Thema „24-Stun-
den-Pflege? - Welche Möglichkeiten der häuslichen Betreuung 
sind realistisch?“ ein. Der Vortrag beginnt um 16.30 Uhr. Eine 
Teilnahme ist in Präsenz im großen Sitzungssaal des Land-
ratsamts oder online möglich. 
Ein typischer Fall: „Meine Mutter ist zunehmend auf Hilfe ange-
wiesen. Sie kann nicht mehr alleine zuhause leben. Am besten 
wäre es, wenn Rund-um-die Uhr jemand mit ihr im Haus leben 
könnte.“ Aber welche Möglichkeiten der häuslichen Betreuung 
gibt es? Was ist eine Betreuungskraft? Wer hilft mir, wenn ich 
eine Betreuungskraft einstellen möchte? 
Irmtraud Barth vom Beratungszentrum für häusliche Betreu-
ung VIJ e.V. (Verein für internationale Jugendarbeit) Stuttgart 
und Claudia Bösch vom Pflegestützpunkt Biberach zeigen 
Möglichkeiten und Grenzen der häuslichen Betreuung auf. 
Zur Teilnahme an der Präsenz- und Online-Veranstaltung ist 
eine Anmeldung beim Pflegestützpunkt Landkreis Biberach per 
E-Mail an pflegestuetzpunkt@biberach.de oder telefonisch un-
ter 07351 52-7613 erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zugangsdaten zum On-
line-Vortrag per E-Mail. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos. 

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) informiert:  
Kochkurs zum Thema „Oberschwaben und seine Leib-
speisen“ 
Zu einem Kochkurs zum Thema „Oberschwaben und seine 
Leispeisen“ lädt die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) 
für Freitag, 15. Juli, ein. Der Kochkurs mit Referentin Dani-
ela Winter findet am Freitag, 15. Juli von 18 bis 22 Uhr in der 
Schulküche der B-EA, Bergerhauser Straße 36, in Biberach 
statt. Die Kosten für den Abend betragen 20 Euro. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die traditionellen 
oberschwäbischen Leibspeisen kennen. Krautschupfnudeln, 
Maultaschen, grüne Krapfen und Spätzle stehen genauso 
auf dem Menü wie die süßen Hauptgerichte Dampfnudeln 
und Ofenschlupfer. Nach dem Kochen werden die Gerichte 
gemeinsam verzehrt. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, eine 
Schürze, ein Geschirrtuch und Vorratsbehälter mitzubringen. 
Außerdem bittet die B-EA um Einhaltung der aktuell geltenden 
Corona-Regeln. Eine Anmeldung ist nur noch online möglich 
unter www.landwirtschaftsamt-biberach.de 

Ausgleichstock 
Zumeldung zur Pressemitteilung des Regierungspräsidi-
ums Tübingen: „23,3 Millionen Euro aus dem Ausgleich-
stock für finanzschwache Städte und Gemeinden im Re-
gierungsbezirk“ 
20 Städte und Gemeinden des Landkreises erhalten 3,3 
Millionen Euro Fördergelder aus dem Ausgleichstock des 
Landes 
Am  Donnerstag (7. Juli 2022) hat der „Verteilungsausschuss 
Ausgleichstock“ unter dem Vorsitz von Regierungspräsident 
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Klaus Tappeser beim Regierungspräsidium Tübingen getagt 
und über die Finanzzuweisungen für das Jahr 2022 entschie-
den. 3,3 Millionen Euro Fördergelder aus dem Ausgleichstock 
des Landes Baden-Württemberg fließen im Förderjahr 2022 in 
kommunale Baumaßnahmen im Landkreis Biberach. 
Als Mitglied des Verteilungsausschusses zeigt sich Landrat 
Dr. Heiko Schmid zufrieden mit dem Ergebnis: „Jede an-
tragstellende Gemeinde aus dem Landkreis Biberach konn-
te berücksichtigt werden, das freut mich außerordentlich. In 
wirtschaftlich instabilen Zeiten kann mit Hilfe der Landes-
zuschüsse ein bunter Strauß unterschiedlicher kommunaler 
Projekte umgesetzt werden. Von der Beschaffung von Feuer-
wehrfahrzeugen, über den dringend notwendigen Ausbau der 
Kinderbetreuung bis hin zur Sanierung einer Schwimmhalle 
spiegelt der Ausgleichstock die vielfältigen Aufgaben der Städ-
te und Gemeinden wider.“ Neben Landrat Dr. Heiko Schmid 
als Vertreter des Landkreistages nahm an der Sitzung auch 
Bad Buchaus Bürgermeister Peter Diesch teil. Er vertritt im 
Verteilungsausschuss den Gemeindetag Baden-Württemberg. 
Im Rahmen der Sitzung wurde Landrat Dr. Heiko Schmid auch 
von Regierungspräsident Tappeser als Mitglied des Verteiler-
ausschusses verabschiedet. Schon in seiner Zeit als Pfullen-
dorfer Bürgermeister gehörte er dem Gremium an. „Der länd-
liche Raum hat sich zu einem Rückgrat der wirtschaftlichen 
Prosperität entwickelt. Die Städte und Gemeinden leisteten 
mit dem Ausbau ihrer Infrastrukturen wie z. B. Feuerwehren, 
Kindergärten, Sport- und Kultureinrichtungen einen wichtigen 
Beitrag dazu. Die Mittel aus dem Ausgleichstock des Landes 
waren und sind dabei enorm wichtige Unterstützungsleistun-
gen.“, betonte Landrat Dr. Heiko Schmid. 

Folgende Städte und Gemeinden werden berücksichtigt: 
•  Gemeinde Achstetten, 120.000 Euro, Beschaffung eines 

Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr, Abtei-
lung Bronnen (LF 10) 

•  Gemeinde Altheim, 60.000 Euro, Beschaffung eines MLF 
für die Feuerwehr, Abteilung Heiligkreuztal 

•  Gemeinde Dettingen, 110.000 Euro, Neubau der Räum-
lichkeiten und einem Freispielbereich für zwei weitere ge-
meindliche Kitagruppen an der Schulstraße 

•  Gemeinde Dürmentingen, 200.000 Euro, Sanierung Kirch-
bergstraße 

•  Gemeinde Eberhardzell, 450.000 Euro, Modernisierung, 
technische Sanierung und Verbesserung des Brandschut-
zes der Schwimmhalle im Hauptort Eberhardzell (BA 1) 

•  Gemeinde Hochdorf, 35.000 Euro, Anschaffung eines Mul-
tifunktionsfahrzeugs zum vorbeugenden Starkregenschutz 
und zum Einsatz im Winterdienst 

•  Gemeinde Lagenenslingen, 220.000 Euro, Generalsanie-
rung Grundschule 

•  Stadt Laupheim, 100.000 Euro, Sanierung Gerberstraße, 
Baustetten 

•  Gemeinde Mietingen, 300.000 Euro, Erweiterung der GWRS 
Mietingen-Schwendi am Standort Mietingen 

•  Gemeinde Mittelbiberach, 150.000 Euro, Neubau Kinder-
garten 

•  Stadt Ochsenhausen, 50.000 Euro, Einbau einer Kindergar-
tengruppe im Kindergarten Mittelbuch und Außenanlagen 

•  Stadt Riedlingen, 100.000 Euro, Städtischer Betriebshof 
•  Gemeinde Rot an der Rot, 250.000 Euro, Revitalisierung 

des Oberen Tores zu einem Treffpunkt für Bürger und Gäste 
•  Gemeinde Schemmerhofen, 15.000 Euro, Pumptrack-An-

lage (Rollsportanlage) 
•  Gemeinde Steinhausen, 480.000 Euro, Anbau und Erweite-

rung sowie Einrichtung einer Kinderkrippe im Kindergarten 
„Wunderberg“ in Bellamont 

•  Gemeinde Tiefenbach, 15.000 Euro, Anschaffung eines 
Feuerwehrfahrzeugs (MTW) 

•  Gemeinde Unlingen, 90.000 Euro, Beschaffung eines mitt-
leren wasserführenden Löschfahrzeugs (MLF) für den Teilort 
Feuerwehr Göffingen 

•  Gemeinde Uttenweiler, 265.000 Euro, Umnutzung der be-
stehenden Schulungsräume im Dachgeschoss der Turn- 
und Festhalle in Uttenweiler zur 1-gruppigen Kindertages-
einrichtung 

•  Gemeinde Wain, 300.000 Euro, Sanierung des Schulweg-
netzes 

•  Gemeinde Warthausen, 90.000 Euro, Beschaffung eines 
Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) 

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
Vortrag von Dr. Kurt Diemer im Kürnbacher Tanzhaus 
In der Vortragsreihe „Kultur im Tanzhaus“ berichtet Dr. Kurt 
Diemer am Sonntag, 17. Juli, im Museumsdorf Kürnbach über 
bäuerliches Leben in den Klosterstaaten der Barockzeit. Der 
Vortrag des früheren Direktors des Kreisarchivs Biberach und 
einstigen Leiters des Kürnbacher Museums findet um 15 Uhr 
im Tanzhaus statt. 
Dr. Kurt Diemer ist nicht nur der intimste Kenner der Biberacher 
Stadtgeschichte, sondern einer der profiliertesten Historiker 
Oberschwabens. In seinem Vortrag „Unterm Krummstab ist 
gut leben?“ spricht er über das Leben von Klosteruntertanen 
in der Barockzeit. Sind die barocken Klosterbauten unter 
wirtschaftlicher Ausbeutung der Bauern entstanden? Gab es 
Unterschiede zu den Adelsterritorien? Spürten dies die Klos-
teruntertanen? 
Lange Zeit unterstanden ja beträchtliche Teile Oberschwa-
bens klösterlicher Herrschaft – im Landkreis Biberach zum 
Beispiel die Gebiete der Klöster Ochsenhausen, Rot an der 
Rot, Schussenried, Gutenzell und Heiligkreuztal. Auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Kürnbachhauses, das 
seit 1661 an Ort und Stelle steht und heute das Herzstück 
des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach darstellt, 
waren Leibeigene des Klosters Schussenried. 
Mit Blick auf den Stab, den jeder Abt in Oberschwaben als 
Zeichen seiner Würde führte, sprachen schon die Zeitgenos-
sen davon, dass in Oberschwaben viele Menschen „unter 
dem Krummstab“ lebten. Was dies für die einfachen Men-
schen bedeutete, schildert Dr. Kurt Diemer in seinem Vortrag 
im Kürnbacher Tanzhaus.
 
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) informiert:  
Kochkurs zum Thema 
„Gemüse aus der Region - Hülsenfrüchte“ 
Zu einem Kochkurs mit Kurzvortrag zum Thema „Hülsenfrüch-
te“ lädt die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) für Diens-
tag, 26. Juli ein. Der Kochkurs im Rahmen der Reihe „Gemüse 
aus der Region“ findet von 17.30 bis ca. 21 Uhr in der B-EA, 
Bergerhauser Straße 36, in Biberach statt. In der Reihe „Ge-
müse aus der Region“ wird jeden Monat eine Gemüsefamilie 
unter die Lupe genommen. 
B-EA Referentin Ursula Liske stellt im Juli die wertvollen 
pflanzlichen Eiweißlieferanten Bohnen und Erbsen vor. Diese 
kommen frisch und getrocknet zum Einsatz. 
Die Kosten für den Abend betragen 15 Euro. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer werden gebeten, eine Schürze, ein Ge-
schirrtuch und Vorratsbehälter mitzubringen. Um Einhaltung 
der aktuell geltenden Corona-Regeln wird gebeten. 
Eine Anmeldung ist nur noch online möglich unter www.land-
wirtschaftsamt-biberach.de
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Seelsorgeeinheit
St. Scholastika
St. Urban Reinstetten
Mariä Opferung Laubach
St. Kosmas u. Damian Gutenzell
St. Alban Hürbel

Kath. Pfarramt, Sankt-Urban-Weg 3,
88416 Reinstetten Tel. 8261, Fax 2486
E-Mail: SE.StScholastika@drs.de;
Homepage: st-scholastika.drs.de

Pfarrer Dr. Thomas Amann 
Sankt-Urban-Weg 3, 88416 Reinstetten, Tel.: 07352/8261 
Gemeindereferentin Sr. Gisela Ibele 
Büro in Gutenzell, ehem. Konventgebäude: Tel.: 07352/9497455 
Geöffnet: Dienstag von 14:00–16:00 Uhr 
Pfarrbüro Reinstetten Tel. 07352/8261 
Bis auf weiteres geschlossen. 
Anfragen über Sr. Gisela: Gisela.Ibele@drs.de 
  
Kirchliche Nachrichten für die Zeit vom 16. – 24.7.2022 
  
Samstag, 16.7. 
10:00 Uhr Trauung Wanner in Gutenzell 
14:30 Uhr Trauung Thanner in Gutenzell 
19:00 Uhr Vorabendmesse in Reinstetten († Josef u. Maria 

Liebhardt) 
Sonntag, 17.7. – 16. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Hürbel 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Laubach († Matthias Wiest) 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Gutenzell mit der Pilgergruppe 

Baustetten 
Dienstag, 19.7. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier in Laubach 
19:00 Uhr Wortgottesfeier in Hürbel 
Mittwoch, 20.7. 
18:30 Uhr Vesper in Reinstetten 
19:00 Uhr Eucharistiefeier in Reinstetten 
Donnerstag, 21.7. - hl. Maria Magdalena 
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Gutenzell 
19:00 Uhr Eucharistiefeier in Zillishausen 
Samstag, 23.7. - hl. Birgitta von Schweden, 
Patronin Europas 
14:00 Uhr Trauung Stutz und Taufe von Vincenz Josef in 

Gutenzell 
19:00 Uhr Vorabendmesse in Gutenzell 
Sonntag, 24.7. - 17. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Laubach 
10:00 Uhr Festamt zum Annafest mit Umgang, gestaltet vom 

Kirchenchor. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Hürbel zum Schlossjubiläum 
  
In der Seelsorgeeinheit St. Scholastika wird wie folgt der 
Rosenkranz gebetet: 
Montag:  13:30 Uhr in Hürbel; 18:00 Uhr Friedensrosen-

kranz in Gutenzell und Reinstetten 
Dienstag: 17:00 Uhr in Reinstetten 
Donnerstag: 17:00 Uhr in Gutenzell; 19:00 Uhr in Laubach 
Freitag: 19:00 Uhr in Eichen;   19:00 Uhr in Wennedach 
  

Der Kirchengemeinderat Hürbel 
lädt zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch,  
20. Juli 2022 um 20:00 Uhr ins Katholische Gemeindehaus in 
Hürbel ein. Wie immer wird die Tagesordnung am Schaukasten 
ausgehängt und auf der Homepage veröffentlicht. 
  
Welttag für Senioren-Großeltern-Enkel am 24.07.2022 im 
Kloster Sießen 
Großeltern und ältere Menschen sind ein Geschenk für Fa-
milie, Kirche und Gesellschaft. Das unterstreicht das Motto 
des diesjährigen Welttages der Senioren „Im Alter werden sie 
noch Frucht bringen“ (Ps. 92,15). Das gewählte Motto stellt 
eine Einladung dar, die Großeltern und älteren Menschen, 
die allzu oft an den Rändern der Familien, Gesellschaften 
und Gemeinschaften verbleiben, mit neuen Augen anzusehen 
und wertzuschätzen. Ihre Lebenserfahrung trägt dazu bei, in 
Gesellschaften das Bewusstsein um die eigenen Wurzeln zu 
stärken und auf dieser Grundlage eine bessere Zukunft zu ent-
werfen. Wir laden alle Senioren, Großeltern und ihre Enkel aus 
den Dekanaten Saulgau und Biberach dazu ein, mit uns einen 
Segnungsgottesdienst zu feiern. Er findet am Sonntag, den 
24. Juli um 17:00 Uhr im Garten des Jugendhauses Elisabeth 
im Kloster Sießen statt (Kloster Sießen 3, 88348 Bad Saulgau). 
Bitte bringen Sie eine Sitzgelegenheit oder eine Picknickdecke 
mit. Bei Regenwetter ist die Feier in der Barockkirche St. Mar-
kus. Danach sind Sie herzlich zu Begegnung und Austausch 
eingeladen. Auf Ihr Kommen freuen sich Sr. Angela-Maria Jä-
ger, Diakon Dennis Mangold und DRef. Björn Held. 
  
ISAM Orgel Meisterklassen 
Vom 22.7. bis 3.8.2022 finden in Ochsenhausen wieder für 
Studierende die ISAM Orgel Meisterklassen statt, die mit ei-
nem Wettbewerb und entsprechenden Preisverleihungen ab-
schließen. In dieser Zeit werden Studierende auch an unseren 
Orgeln in Reinstetten, Gutenzell und Hürbel unterrichtet und 
jeweils vormittags und nachmittags üben. Gerne können Sie 
in dieser Zeit unsere Kirchen besuchen und ein wenig der Mu-
sik lauschen. Unsere Kirchen sind tagsüber immer geöffnet.

mit den Gemeinden Erlenmoos - Erolzheim
- Gutenzell-Hürbel - Rot an der Rot - Stein-
hausen an der Rottum

Pfarrer Jonathan Wahl, Höhenweg 14, 88430 Rot an der Rot, 
Telefon: 08395 936 93 80, E-Mail: pfarramt.erolzheim-rot@elkw.de, 
www.kirche-erolzheim-rot.de
2. Vors. des Kirchengemeinderats: Marion Hohenhorst, Tel. 08395 2813

Wochenspruch 
„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht 
aus euch: Gottes Gabe ist es.“ | Eph 2,8 
  
Gottesdienste 
Sonntag, 17.07.2022 
10:15 Uhr Gottesdienst mitgestaltet vom Posaunenchor und 

Kirchenchor in der Kirchengemeinde Kirchdorf 
  
Veranstaltungen 
Montag, 18.07.2022 
19:30 Uhr Kirchenchor im Gemeindezentrum Kirchdorf 
Mittwoch, 20.07.2022 
16:00 Uhr Konfi-Unterricht in der Diasporakirche Erolzheim 
Mittwoch, 20.07.2022 
19:30 Uhr Posaunenchor 
Freitag, 22.07.2022 
17:00 Uhr Pfadfinder Rangergruppe (13 - 18 J.) „Brachio-

saurier“ im Jugendraum Kirchdorf 
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Freitag, 22.07.2022 
19:00 Uhr öffentliche Kirchengemeinderatssitzung in der 

Christuskirche Rot an der Rot 
Samstag, 23.07.2022 
10:00 Uhr Kinderkirche in der Diasporakirche Erolzheim 
 
Miteinander ins Leben starten, ja, das tut gut! 
17. Juli 
Gemeindefest der Evang. Kirchengemeinde 
Endlich können wir wieder wie gewohnt feiern, und zum ersten 
Mal seit die Erweiterung und Renovierung des Gemeindehau-
ses abgeschlossen ist. 
Unter dem Motto „Miteinander ins Leben“ laden wir Sie herz-
lich zum Gemeindefest am 17. Juli im Festzelt und im Ge-
meindezentrum ein. 
Programm: 
10.15 Uhr Gottesdienst jung und alt 
 mitgestaltet vom Kirchen- und Posaunenchor 
11.30 Uhr Mittagessen und Kaffee, Kuchen 
Platzkonzert Musikverein Kirchdorf 
14.00 Uhr  Führungim Gemeindezentrum mit Vorstellung 

der neuen Räume und Möglichkeiten 
 durch Renovierung und Anbau 
Ab 13.00 Uhr  Kinderprogramm 
 - Freundschaftsbänder basteln 
 - Tiere schnitzen mit den Pfadfindern 
 (wer hat bitteTaschenmesser mitbringen) 
 - Action-Spiele auf der Wiese 

Andacht 
„Es ist noch eine Sabbat-Ruhe vorhanden für das Volk Got-
tes.” Hebräer 4,9 
Wann haben sie das letzte Mal einfach einen ganzen Tag lang 
nichts gemacht? (Als Sie gesund waren, meine ich!) Gott 
verspricht uns diese Ruhe für nach unserem Leben, aber wir 
können die auch jetzt schon erfahren und sozusagen scheib-
chenweise Himmel in unser Leben holen. Und wir müssen 
dafür wortwörtlich einfach Nichts machen! Sabbat bedeutet 
„Aufhören”, wenn man es auf Deutsch übersetzt. 
Es gibt sie, diese Ruhe. Ruhe von den eigenen Werken, Ruhe 
davon, dass jemand anruft und mir etwas verkaufen will, Ruhe 
von den Nachrichten und Ruhe für meine Seele. 
In Hebräer 4,11 steht: „So lasst uns nun bemüht sein, in diese 
Ruhe einzugehen” 
Wir können uns diese Ruhe nur selbst gönnen. Und vielleicht 
ist es ja diese Art von „Aufhören” die es uns leichter macht 
auf-zu-hören, also auf Gott zu hören, indem wir aufhören, 
dauernd irgendwas zu tun. Wünschen würde ich es uns. Eine 
freiwillige, schöne und friedliche Ruhe - und sei es nur für ein 
paar Stunden! 
Schabbat Schalom - einen Friedlichen Aufhör-Tag! 
Ihr Pfarrer J. Wahl 

Sozialverband VdK  
Baden-Württemberg e.V.
Nach der Coronakrise wollen wir wie-
der einen Ausflug machen. Wir fah-

ren am Mittwoch, den 17. August nach Blaubeuren. Dort fah-
ren wir mit dem nostalgischen Blautopfbähnle durch und um 
Blaubeuren (1 1/4 Stunden). Nach der Panoramatour können 
wir den Blautopf besichtigen, die Kunstschmiede anschauen 
oder einen Kaffee trinken. Die Abendeinkehr ist in Mittelbuch 
(Gasthaus zur Traube). Busfahrt und Blautopfbähnle für Mit-
glieder und Angehörige ist frei. Abfahrt am Mittwoch, 17. Au-
gust in Kirchberg um 12.30 Uhr, Gutenzell 12.40 Uhr, Hürbel  
12.45 Uhr, Ochsenhausen 12.55 Uhr. Rückkehr gegen 20.00 Uhr. 
Anmeldung bis 10. August bei R. Huonker, Ochsenhausen, 
Tel.: 07352 3827, Bärbel Moll, Kirchberg, Tel.: 07354 670 oder 
Lydia Perl, Hürbel, Tel.: 07352 2758. Wir alle freuen uns auf 
ein Wiedersehen. 
Die Vorstandschaft.

Musikverein Gutenzell e.V.
Schlosshof-Serenade 
Am Donnerstag, 28. Juli 2022 findet die dies-
jährige Schlosshof-Serenade des Musik-
vereins Gutenzell statt. Die Jugendkapel-
le Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten und das 
Blasorchester des Musikvereins Gutenzell mu-
sizieren ab 20:30 Uhr im Schlosshof des ehe-
maligen Klosterbezirks.  

Der Musikverein Gutenzell lädt die Einwohner der Gemeinde 
Gutenzell-Hürbel bereits heute recht herzlich zu seiner Se-
renade ein. 

VfB Gutenzell e.V.
Moosreute gewinnt das Ortsturnier 2022 und 
holt den 4. Stern 
Andreas Schick und Yanick Schraivogel sind 
Torschützenkönige  
Der Sieger des Ortsturniers 2022 heißt zum 

insgesamt 4. mal Moosreute. Die Mannschaft um Teamchef 
Patrick Schmid gewann das Finale verdient mit 4:1 gegen 
Budelhausen. 
Bereits am Freitag fand im Sportheim das „Aktuelle Spottstu-
dio“ statt. Die Chronik des Ortsturniers und die Teampräsen-
tationen der einzelnen Mannschaften boten dabei allerbeste 
Unterhaltung. Die Auslosung wurde von der Schirmherrin des 
Turniers Frau Bürgermeisterin Monika Wieland vorgenommen. 
In die Gruppe A wurden die Mannschaften Oberdorf, Brühl 
und Weiler, in die Gruppe B Budelhausen, Moosreute und 
Wassergasse / Schloßhof gelost. 
Das Eröffnungsspiel am Samstag vor zahlreichen Zuschau-
ern in der Graf-Ignaz-Arena bestritten die Mannschaften aus 
Brühl umd dem Oberdorf, welches das Oberdorf deutlich mit 
4:1 gewann. Mit einem weiteren 2:0 Erfolg gegen die Weiler 
gewann die Mannschaft Oberdorf die Gruppe. Brühl belegte 
nach einem 7:1 Kantersieg - frenetisch unterstützt von den 
eigenen Fans - gegen die Weiler Gruppenplatz 2. Die Weiler 
belegten Platz 3. Der Stimmung bei den Weilern Fans tat dies 
aber keinen Abbruch. 
In der Gruppe B setzte sich die Mannschaft Budelhausen mit 
4 Punkten aufgrund des besseren Torverhältnisses durch. 
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Budelhausen gewann 4:1 gegen die Wassergasse, gegen die 
Mannschaft Moosreute gab es ein 1:1. Moosreute setzte sich 
in einem spannenden Spiel gegen die Wassergasse knapp 
mit 4:3 durch und wude Gruppenzweiter. Die aufopferungs-
voll kämpfenden Wassergässler und Schloßhöfler wurden 
Gruppendritter. 
Das anschließende Elfmeterschießen der Vereine konnte der 
Musikverein für sich entscheiden. Die Musiker waren die bes-
ten Schützen und gewannen vor der Feuerwehr, dem Garten-
bauverein und den Pferdefreunden. Alle Teilnehmer waren mit 
Eifer dabei und hatten ihren Spaß. 
Im Spiel um Platz 5 standen sich dann die Mannschaften Wei-
ler und Wassergasse gegenüber. Die Wassergasse konnte früh 
durch Tim Haupt mit 1:0 in Führung gehen, 2 x Felix Schmid 
und 1 x Elias Huchler drehten aber die Partie. Die Wassergas-
se konnte durch ein Eigentor zwar noch auf 2:3 verkürzen, zu 
mehr reichte es nicht mehr. Die Weiler Fans waren nach dem 
Sieg aus dem Häuschen und feierten lautstark ihre Mannschaft. 
Das erste Halbfinale bestritten die Teams Oberdorf gegen Moos-
reute. Moosreute ging früh durch Florian Wiedemann in Füh-
rung, das Oberdorf zeigte Moral und glich prompt durch Sören 
Horvath aus. Patrick Schmid, Yanick Schraivogel und Flore Wal-
ker schossen aber letztendlich einen verdienten 4:1 Sieg heraus. 
Sehr spannend war das zweite Halbfinale zwischen dem Ti-
telverteidiger Budelhausen und Brühl. Budelhausen ging be-
reits in der ersten Minute durch „Knolle“ Högerle mirt 1:0 in 
Führung. Im weiteren Verlauf gab es zahlreiche Tormöglich-
keiten für beide Mannschaften. In der 15. Minute konnte Paul 
Heine mit seinem Treffer zum 1:1 ausgleichen. In der letzten 
Minute dann aber die Entscheidung: Manu Krug köpfte zum 
Sieg für Budelhausen ein und durfte weiterhin von der Titel-
verteidigung träumen. 
Das Einlagespiel bestritten die Mannschaften vom TSV Lau-
bach und „Bierussia Beira“. Das letzte Duell im Jahr 2004 
konnte Edelbeuren mit 5:3 gewinnen. Entsprechend motiviert 
waren die Laubacher. Die Edelbeurer erwiesen sich aber erneut 
als die stärkere Mannschaft und gewannen mit 5:2 
Ein echter Krimi war dann das Spiel um Platz 3 zwischen Ober-
dorf und Brühl. Nachdem die Brühler in der Gruppenphase 
noch eine deutliche Niederlage einstecken mussten drehten 
sie diesmal den Spieß um. Das Oberdorf ging schnell durch 
Andreas Schick und Matthias Höhn mit 2:0 in Führung. Alina 
Fischer, Reiner Wespel und Paul Heine machten daraus aber 
eine 3:2 Führung. Wiederum Schick konnte zum 3:3 für das 
Oberdorf ausgleichen. Als viele schon mit einem Elfmeter-
schießen rechneten konnte Reiner Wespel kurz vor Schluß 
den 4:3 vielumjubelten Siegtreffer für Brühl erzielen. 
Im Endspiel standen sich die Mannschaften Moosreute und 
Budelhausen gegenüber. Yanick Schraivogel brachte Moos-
reute mit 2:0 in Führung. Budelhausen mobilisierte alle Kräfte 

und konnte durch Andy Höhn auf 1:2 verkürzen. Budelhausen 
warf zwar alles nach vorne, bekam zum Schluss aber noch 2 
Gegentreffer: Yanick Schraivogel und Patrick Schmid schos-
sen Moosreute zum 4:1 Sieg, und damit zum Gewinn der Gu-
tenzeller Ortsmeisterschaft. 
Die Siegerehrung wurde von Vorstand Thomi Jerg und von 
Frau Bürgermeisterin Monika Wieland vorgenommen. Mit je 
7 Treffern wurden Andreas Schick und Yanick Schraivogel 
Torschützenkönige. Die Mannschaften wurden mit Bier- und 
Essenspreisen bedacht. 6. Sieger Wassergasse / Schloßhof , 
5. Sieger Weiler, 4. Sieger Oberdorf, 3. Sieger Brühl, 2. Sieger 
Budelhausen, Gewinner der Ortsmeisterschaft 2022 Mann-
schaft Moosreute. Herzlichen Glückwunsch! 
Anschliessend begann eine Party bis spät in die Nacht im und 
am Sportheim und in der „Weiler Bar“ Als echte „Feierbies-
ter“ erwiesen sich dabei die Wassergässler und Schloßhöfler 
welche den Gewinn des Sauren Käs ausgelassen feierten. 
Insgesamt 101 Spieler und Spielerinnen nahmen am Gutenzel-
ler Ortsturnier aktiv teil. Die vielen Teilnehmer und Zuschauer, 
herrliches Sommerwetter, beste Verköstigung und eine klas-
se Party waren tolle Rahmenbedingungen für das Ortsturnier 
2022. 
Ein großer Dank gilt den teilnehmenden Mannschaften mit Ih-
ren Fußballern, den Mannschaften aus Edelbeuren und Lau-
bach sowie den teilnehmenden Vereinen fürs Elfmeterschie-
ßen. Ein großer Dank auch an alle Helfer und Helferinnen im 
Sportheim, den Metzgern Jumbo und Kile, den Helfern in der 
Wurstbude, am Pommes-Stand und in den Bars. Dank an die 
Zuschauer und Fans welche die Mannschaften so lautstark un-
terstützten. Ein besonderer Dank auch an Frau Monika Wieland 
für Ihre Funktion als Losfee und für die Spende des Spielballs. 
Das 8. Gutenzeller Ortsturnier war ein grandioser Erfolg! 

Tennisclub Feuerstein Hürbel e.V.
Vorschau 
Datum  Gruppe Heimmannschaft Gastmannschaft  
Sa, 16.7.2022 14:00  Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 065 TC Feuerstein-Hürbel 1 TC Ravensburg 1  
Sa, 16.7.2022 14:00  Herren 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 080 TC Tannheim 1 TC Feuerstein-Hürbel 1  
So, 17.7.2022 09:00  Herren Kreisstaffel 1 Gr. 023 TC Feuerstein-Hürbel 1 TC Wain 1  
So, 17.7.2022 09:00  Damen Kreisstaffel 1 Gr. 049 TC Stafflangen 1 TC Feuerstein-Hürbel 1  
So, 17.7.2022 09:00  Herren 30 Staffelliga Gr. 055 TA Spfr Siessen/Wald 1 TC Feuerstein-Hürbel 1  
  
Ergebnisse 
Mannschaft     Matches  Sätze Games  
Junioren U15 TC Feuerstein-Hürbel 1 TC Berkheim 1  0:6 0:12 10:73  
Junioren U18 Bezirksstaffel 2 Gr. 114 TA SV Unterstadion 1 TC Feuerstein-Hürbel 1 4:2 8:5 53:50  
Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 065 TC Feuerstein-Hürbel 1 TA SV Burgrieden 1921 1 5:4 10:10 75:77  
Herren 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 080 TC Bingen 1 TC Feuerstein-Hürbel 1 4:2 8:5 62:50  
Herren Kreisstaffel 1 Gr. 023 TC Feuerstein-Hürbel 1 TA TSV Regglisweiler 1 3:3 7:6 56:41  
Damen Kreisstaffel 1 Gr. 049 SPG Aitrach/Bad Wurzach 1 TC Feuerstein-Hürbel 1 3:3 7:6 59:39  
Herren 30 Staffelliga Gr. 055 TC Altshausen 1 TC Feuerstein-Hürbel 1 6:0 12:0 72:25 
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Christliche Gemeinde Erolzheim e.V. 
Gottes Wort für diese Woche. 
Was ist der Sinn des Lebens? Teil 2. 
In der letzten Ausgabe dieses Blattes haben wir schon über 
den Sinn des Lebens nachgedacht. Das Thema ist so komplex, 
dass wir uns nochmals damit beschäftigen sollten. 
Als einziges Wesen der Schöpfung fragt nur der Mensch nach 
dem Sinn des Lebens. Ist das Leben des Menschen wirklich 
nichts anderes als eine rein zufällige Existenz? Ein winziges 
Sandkorn in den Weiten des Weltalls? Nichts anderes als ein 
bedeutungsloser Wimpernschlag in der Unendlichkeit von 
Zeit und Raum? 
Diese Vorstellung vom Sinn des Lebens wäre düster, also 
„unsinnig“. Doch auch der Wissenschaft ist es nicht möglich, 
dieses Rätsel zu lösen. Weder eine göttliche Schöpfung, noch 
eine rein zufällige Entstehung des Universums können bewie-
sen werden. Sie sind reine Glaubenssache. Ganz sicher weiß 
der Mensch nur drei Dinge über seine Existenz: Dass er ohne 
seinen Willen geboren wurde, irgendwann sterben wird und 
dass er nur eine kurze Lebensspanne vor sich hat. 
Bei einer Umfrage des Allensbacher Instituts kam folgendes 
Ergebnis heraus: 67 % der Deutschen gaben als Lebens-Sinn 
an, dass ich glücklich bin, viel Freude habe. 52 % sagten, dass 
ich Ansehen habe, beliebt bin. 56 % sagten, dass ich vor mir 
selbst bestehen kann. 
Ist das alles? Ich werde geboren, lebe, sterbe und dann ist 
von mir nichts mehr da? Lesen Sie bitte dazu die Psalmen 
90, 91 und 92. 
Jetzt kommt Jesus ins Spiel. Sein Auftrag war es, den Men-
schen den Weg zu Gott auf-zu-zeigen (siehe Joh. 14,6). Weil 
Gott alle Menschen unendlicht liebt, will Er, dass  alle  einmal 
zu Ihm kommen. Jesus spricht eindringlich davon: Matth. 
6,33 „Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, 
lebt in Gottes Gerechtigkeit, und Er wird euch all das geben, 
was ihr braucht!“ Oder: Paulus an die Kolosser, Kap. 3, Vers 
2: „Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was 
auf Erden ist“. Oder: Paulus an die Römer, Kap. 2,Vers 7:“ Er 
wird denen das ewige Leben schenken, die beharrlich das 
tun, was gut ist und sich nach der Herrlichkeit, Ehre und Un-
vergänglichkeit sehnen, die Gott gibt.“ 
So gibt es noch viele Bibelstellen, die klar den Sinn des 
Lebens für einen Christen aufzeigen. 
Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, zeigt 
folgende Rede von Jesus. Jemand fragte Ihn: „Herr, werden 
nur wenige errettet werden?“ Jesus erwiderte:“ Die Tür zum 
Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele 
werden es versuchen. Doch wenn der Hausherr die Tür ver-
schlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen 
stehen, klopfen und bitten: Herr, öffne uns! Doch Er wird ent-
gegnen: Ich kenne euch nicht!  Ihr werdet sagen: Aber wir 
haben doch mit Dir gegessen und getrunken, und Du hast in 
unseren Strassen gelehrt. (heute würden wir sagen: wir sind 
getauft, wir haben Almosen gegeben, Wallfahrten gemacht, 
die Sakramente empfangen, den Gottesdienst besucht, an-
ständig gelebt, usw...) Da wird Er entgegnen: Ich sage euch: 
Ich kenne euch nicht! Fort mit euch die ihr böse und unge-
rechte Dinge tut..“.(Lukas, Kap. 13, die Verse 23-27). Wer 
kein klares „Ja!“ zu Jesus gefunden hat, sich nicht zu Ihm 
bekehrt hat, nicht Jesus als seinen Herrn anerkannt hat, 
der wird einmal vergeblich an der Himmelstüre klopfen.. 
Der höchste Sinn des Lebens für einen Christen muß es sein, 
einmal bei Gott zu sein. Dazu sollten Sie einmal Ihr Leben vom 
Ende her betrachten.. 

Lesen Sie bitte die angegebenen Bibelstellen und deren Um-
feld durch. 
Bleiben Sie gesund! 
Es grüßt Sie die Christliche Gemeinde Erolzheim e.V. 
Weitere Infos über uns unter www.cg-erolzheim.de. 

Zusätzliche Fahrten der Museumsbahn 
Öchsle bis 8. September nun auch donnerstags 
Ochsenhausen - Das Öchsle erweitert ab Donnerstag, 14. Juli, 
seinen Fahrplan. Bis zum 8. September fährt die Museums-
bahn zusätzlich donnnerstags ab Warthausen um 10.30 Uhr 
und 14.45 Uhr, ab ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr. 
Alle Öchsle-Fans und die es werden wollen, können dann also 
auch außerhalb des Wochenendes wie in alten Zeiten zwi-
schen Warthausen und Ochsenhausen die oberschwäbische 
Landschaft und ihre Menschen genießen. Die Fahrt mit der 
kohlebefeuerten Museumsbahn dauert rund 70 Minuten und 
ist ein echtes Erlebnis für Eisenbahnromatiker. Die Donners-
tagsfahrt eignet sich insbesondere auch für Betriebsausflüge 
und Ausflüge für Familien in den Ferien. Darüber hinaus wer-
den zahlreiche Sonderfahrten angeboten. Reservierungen sind 
ab zehn Personen kostenlos, Gruppenführungen und weitere 
Infos auch unter Telefon 07352/922026. Für alle Fahrgäste 
sind immer genug Sitzplätze im Zug vorhanden! Informatio-
nen auch unter www.oechslebahn.de
 

Kloster Bonlanden 
Beten ... verändert die Welt 
„Gebete verändern die Menschen. Und die Menschen verän-
dern die Welt.“(Albert Schweitzer) 
In diesem Vertrauen laden wir Sie ein zum Friedensgebet für 
die Menschen in Angst und Not in der Ukraine. 
Jeden Dienstag zwischen 19.00 und 20.00 Uhr geben wir die 
Möglichkeit der eucharistischen Anbetung in Stille mit Ge-
betsanregung in unserer Klosterkirche. 
Mit Gottes Segen wünschen wir Ihnen eine gute Zeit!

Ganz Ohr - einfach mal reden 
Unter dem Leitwort „ganz Ohr - einfach mal reden“ zu einer 
breiten Themenvielfalt wie: Mein Glaube - ein Fragezeichen ... 
Gott, was tut er eigentlich ...Corona, Krieg - und was kommt 
dann ...ich fühle mich allein bei der Erziehung meiner Kinder 
... Wie finde ich heraus, was richtig ist ..., bietet Diplom-Theo-
loge Paul Stollhof, Bad Saulgau, Gespräche an. 
Paul Stollhof war 20 Jahre in der Ausbildung von Erzieher*in-
nen, Heilerziehungspfleger*innen, Heilpädagog*innen tätig und 
war 20 Jahre pädagogischer Leiter franziskanischer Schulen. 
Zu „ganz Ohr - einfach mal reden“ sind Sie eingeladen, jeden Frei-
tag zwischen 13.00 und 17.00 Uhr im Tagungszentrum Kloster 
Bonlanden, nach Voranmeldung unter TEL + 49 157 50342731. 

Kloster-Café 
Unser Kloster-Café ist mittwochs bis sonntags und feiertags 
geöffnet, von 10.00 bis 17.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
INFO - www.kloster-bonlanden.de
 

Musikverein Wain  
Weihungsfest am 16./17. Juli 2022 
Endlich kann der Musikverein Wain sein traditionelles Wei-
hungsfest am kommenden Wochenende 16./17.07.22 auf 
dem Parkplatz der Gemeindehalle feiern. 
Auch im diesen Jahr haben die Organisatoren keine Mühe 
gescheut, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und 
für das Wohl der Gäste zu sorgen. 
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Auf dem Festplatz bietet der Musikverein Wain ein abwechs-
lungsreiches Programm für alle Altersgruppen. 
Der Auftakt ist am Samstag, 16. Juli 2022 um 17.30 Uhr mit 
einem Sternmarsch zum Festplatz. Ab 18.00 Uhr bieten die 
Musikvereine Hörenhausen, Balzheim und „Rota“ Schwen-
di Blasmusik vom Feinsten bis tief in die Nacht. An diesem 
Abend werden die Besucher mit Hähnchen vom Holzofen-
grill, Currywurst, Schnitzelwecken, Rote/Weiße im Semmel 
und Pommes versorgt. Als absolutes Highlight ist an diesem 
Abend das Bullriding bei dem so mancher seine Kraft unter 
Beweis stellen kann. Bei einem leckeren Flammkuchen oder 
auch bei einem kühlen Bier an der Bierbar lässt sich der Abend 
genüsslich ausklingen. 
Freuen Sie sich auf ein paar nette Stunden bei uns. 
Das Programm am Sonntag, 17. Juli 2022 beginnt um  
11.00 Uhr. Während dem schwäbischen Mittagessen bei Grill-
fleisch Schnitzel und vegetarische Maultaschen jeweils mit 
Salat sowie Hähnchen, Currywurst, Rote/Weiße und Pommes 
sorgen die Jedesheimer Musikanten und die Goldenen 10 für 
gute Unterhaltung. 
Zur Kaffeezeit servieren wir Ihnen selbstgebackene Kuchen 
und Kaffee und bei heißen Temperaturen auch einen Eiskaffee. 
Zum Vesper sorgt der Musikverein Wain ab ca. 17.00 Uhr für 
gute Stimmung und lässt den 
Abend gemütlich ausklingen. 
Auf Ihr Kommen freut sich der Musikverein Wain. 
 

Schmalzhüttenfest Oberstetten 
am 16. und 17. Juli 2022 
Samstag, 16. Juli 2022 
ab 19.00 Uhr 
Unterhaltungs- und Stimmungsabend mit dem Musikverein 
Bellamont 
Sonntag, 17. Juli 2022 
ab 11.00 Uhr 
Frühschoppen und Mittagessen mit den Kogelstoiner Musi-
kanten aus dem Schmiechtal 
ab 14.30 Uhr 
Nachmittagsunterhaltung 
bei Kaffee und Kuchen mit der Jugendkapelle Erlenmoos-Gu-
tenzell-Reinstetten 
ab 18.00 Uhr 
Gemütlicher Festausklang mit der Musikkapelle Erlenmoos 
Es lädt ein: Schützenverein Oberstetten

Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert:  
Höherer Freibetrag für Witwen und Witwer 
Zum 1. Juli 2022 haben sich die Freibetragsgrenzen bei Hin-
terbliebenenrenten geändert. Neben ihrer Hinterbliebenenrente 
können Witwen und Witwer sowie Bezieher von Erziehungs-
renten nun mehr Einkommen erzielen. Dies teilt die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg jetzt mit. 
Für die alten Bundesländer beträgt der Freibetrag für Einkünfte 
für Witwen und Witwer 950,93 Euro. Pro waisenrentenberech-
tigtem Kind erhöht er sich zusätzlich um 201,71 Euro. Anzu-
rechnen sind beispielsweise Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen 
aus selbständiger Tätigkeit, die eigene Rente und weitere 
Sozialleistungen. Vom Bruttoeinkommen werden gesetzlich 
festgelegte Pauschalbeträge abgezogen. Daraus ergibt sich 
ein fiktiver Nettobetrag. Ist dieser höher als der Freibetrag, 
wird die Differenz zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente 
angerechnet. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg weist darauf hin, dass jede Beschäftigungsaufnah-
me oder Änderung in den Einkünften umgehend mitgeteilt 
werden muss. 

Mehr Informationen zu dem Thema enthält auch die kostenlose 
Broschüre »Hinterbliebener: So viel können Sie hinzuverdie-
nen«. Im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.
de steht sie als PDF-Download zur Verfügung oder kann un-
ter der Telefonnummer 0721 825-23888 beziehungsweise per 
E-Mail an presse@drv-bw.de bestellt werden.
 

Steuerzahlerbund Baden-Württemberg 
Ferienjobs richtig gemacht! 
So sparen Schüler und Arbeitgeber Steuern 
Ende Juli beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien. 
Neben Erholung und Urlaub verdienen sich viele Schüler in 
diesen Wochen etwas dazu. Wichtig dabei ist, dass sich Ar-
beitgeber und Ferienjobber vor Antritt des Ferienjobs überle-
gen, wie das Arbeitsverhältnis ausgestaltet werden soll. Denn 
auch bei Schülern gilt: Der Arbeitslohn ist steuerpflichtig. Ob 
und wieviel Steuern fällig werden, hängt allerdings davon ab, 
um was für ein Arbeitsverhältnis es sich handelt, erklärt der 
Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg. Schüler und Ar-
beitgeber sollten die Varianten vorher durchrechnen. 
Am einfachsten ist es, wenn der Ferienjobber dem Arbeitgeber 
seine Steueridentifikationsnummer und sein Geburtsdatum 
mitteilt. In diesem Fall können die sogenannten ELStAM-Da-
ten des Schülers abgerufen und der Lohnsteuerabzug wie bei 
einem normalen Arbeitnehmer vorgenommen werden. Bis zu 
einem monatlichen Bruttolohn von rund 1.100 Euro wirken 
entsprechende Freibeträge, so dass keine Steuer anfällt. Für 
Schüler, die nur in den Sommerferien arbeiten, müssen zu-
dem keine Beiträge in die Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und 
Rentenversicherung gezahlt werden. Voraussetzung ist jedoch, 
dass die Tätigkeit maximal drei Monate oder 70 Arbeitstage 
umfasst. Aber aufgepasst: Hat der Schüler im gleichen Jahr 
bereits zuvor gejobbt, so wird diese Beschäftigungsdauer 
berücksichtigt. Werden dabei die 70 Tage bzw. drei Monate 
überschritten, so gilt keine Versicherungsfreiheit mehr. Auch 
Ferienjobs, die zwischen Beendigung der Schule und einer 
Berufsausbildung oder einem Freiwilligendienst ausgeübt wer-
den, sind versicherungspflichtig.   
Alternativ kann ein sogenanntes Minijob-Arbeitsverhältnis 
abgeschlossen werden, erklärt der Steuerzahlerbund Ba-
den-Württemberg. Hier darf der Schüler maximal 450 Euro 
im Monat verdienen. Bei dieser Variante zahlt der Arbeitgeber 
allerdings Pauschalabgaben von rund 30 Prozent. 

vhs Illertal 
Sommerpause in der VHS Illertal - 
Tolle Nachrichten zum Semesterende: 
Die Vhs Illertal ist nun EFQM zertifiziert. Wir freuen uns 
sehr darüber - die Urkunde kann im Büro der Vhs eingese-
hen werden. In den Sommerferien ist die Volkshochschule 
geschlossen. Ab Donnerstag, den 8. September sind wir 
wieder zu den Öffnungszeiten erreichbar. 
Das neue Semesterprogrammheft wird ab Donnerstag, den 
1. September 2022 in den Haushalten der Illertalgemeinden 
verteilt, Anmeldungen sind ab Donnerstag, 8. September 
möglich, dann ist auch die Homepage freigeschaltet. 
Wir wünschen allen Dozierenden und Teilnehmenden einen 
sonnigen, erholsamen Sommer und freuen uns auf viele 
Teilnehmende im Herbst/Winter. Aktuelle Informationen, 
z.B. über neue Kurse, Kursänderungen, die aktuell geltende 
Corona-Verordnung usw. stehen immer auf unserer Home-
page www.vhs-illertal.de. Bleiben Sie gesund! 

Das Team der Vhs Illertal 
Adelinde Wohlhüter und Natalia Pellejero
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Arbeitsagentur geschlossen 
Die Agentur für Arbeit in Biberach - mit den Dienststellen in der 
Waldseer Straße und in der Rollinstraße - bleibt am Dienstag, 
19. Juli geschlossen. Für telefonische Auskünfte ist das Ser-
vice Center über die gebührenfreie Rufnummer 0800 4 5555 
00 durchgehend von 8 Uhr bis 18 Uhr erreichbar. Arbeitslos-
meldungen können selbstverständlich ohne rechtliche Nach-
teile am folgenden Werktag nachgeholt werden.
 

Einladung zur Fachmesse „Weiter-Sehen 
2022“ mit großer Hilfsmittelausstellung 
am Samstag, 23.07.2022 
Nach 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 be-
reits zum achten Mal veranstaltet die ABSH wieder unter der 
Schirmherrschaft des Balinger Oberbürgermeisters die größ-
te Fachmesse dieser Art südlich von Stuttgart. Am Messetag 
werden namhafte Hilfsmitteilfirmen ihre neuesten Produkte 
präsentieren. Die ABSH e.V. als Landesorganisation für Men-
schen mit Behinderung präsentiert sich und ihr reichhaltiges 
Angebot für Hilfesuchende aus ganz Baden-Württemberg. 
Mit dabei sind dieses Mal auch Verbände für Betroffene von 
Fibromyalgie, Burn-Out und Mobbing, die an Informations-
ständen ihr Angebot vorstellen. So bietet die wichtige Messe 
wieder en großes Forum für Betroffene und Bevölkerung sich 
unverbindlich orientieren zu können. Selbstverständlich ist 
auch dieses Mal wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Die 
Veranstaltung bietet gute Möglichkeiten für die Besucher zur 
Begegnung und zum Austausch. 
Die Fachmesse Weiter-Sehen 2022 findet statt am 
Samstag, 23. Juli 2022 von 10-16 Uhr in der Eberthalle, 
Ebertstr. 24 in 72336 Balingen. 
Der Eintritt ist frei. 
Ihre Unterstützung ist sehr wichtig 
Um blinden und sehbehinderten Menschen, aber auch Men-
schen mit anderen Behinderungen nachhaltig helfen zu kön-
nen sind solche Veranstaltungen sehr wichtig, nicht zuletzt, 
um diese über ihre Möglichkeiten zu informieren aber auch 
um die Bevölkerung auf die Belange von Menschen mit Be-
hinderung aufmerksam zu machen. Zur Finanzierung solcher 
Projekte sind die Behindertenorganisationen wie die ABSH 
e.V. auch immer wieder auf Spenden aus der Bevölkerung 
angewiesen. Wir unterstützen darüber hinaus baden-württem-
bergweit schon über 900 Menschen mit Seheinschränkung, 
helfen diesen bei der Bewältigung ihres Alltags und bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte. Unser oberstes Ziel ist es, dass 
alle wieder selbstbestimmt und selbständig am gesellschaft-
lichen, sozialen, kulturellen und beruflichen Leben teilhaben 
können. Die ABSH e.V. ist ein gemeinnützig und mildtätig an-
erkannter Verein und würde sich über Ihre Zuwendung und 
Unterstützung sehr freuen. Jede noch so kleine Spende hilft 
uns, Menschen in Baden-Württemberg zu helfen. 
Unser Spendenkonto lautet: 
Volksbank Albstadt eG, IBAN: DE25 6539 0120 0360 0690 
02, BIC: GENODES1EBI 
Ihre Marita Bürmann-Eigler, Vorsitzende der ABSH e.V. 
Schloßstr. 4, 72359 Dotternhausen, Tel.: 0 74 27 – 466 037 5,  
E-Mail: buero@abs-hilfe.de, Internet: www.abs-hilfe.de
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Welche
Eisspezialität 
verbirgt sich
hinter diesem
Bilderrätsel?
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RÄTSELSPASS FÜR

Wann wurde das
„Eis am Stiel“ zum 

Patent angemeldet?

A. 1867
B. 1905
C. 1932
D. 1947

Die Felder 1 bis 8 nennen eine Eisspezialität.

EIS-FANSEIS-FANS

QUIZQUIZ

Lösung Quiz: B. 1905
Lösung Rebus: Amarenabecher
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Mail anzeigen@duv-wagner.de

Web www.duv-wagner.de

Jetzt kommen Sie zum Zug!
Für Sie als Neukunde gibt es jetzt den EINSTEIGERTARIF 3 für 2* in Ihrem 
Mitteilungsblatt. So präsentieren Sie Ihre Angebote optimal und nachhaltig und 
gewinnen viele neue Kunden.
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Gerne stimmen wir alle Einzelheiten auf Ihren individuellen Bedarf ab. Wir ent-
werfen und gestalten auch Ihre Anzeigen nach Ihren Vorgaben und mit Ihrem 
Firmenlogo, falls Sie noch keine Werbevorlagen haben.

* Dieses Angebot ist nur gültig für Buchungen innerhalb 3 Monaten in Einzelgemeinden, jedoch nicht für Anzeigenkombinationen.

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.
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Kath. Kirchengemeinde
St. Verena Rot an der Rot
Kath. Kindergarten St. Josef
Rot an der Rot

Wir freuen uns auf 

Pädagogische Fachkräfte
§ 7 KiTaG (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Hast du Lust…
….  offen die Welt zu erforschen und bei jedem Wetter durch den 

Garten zu flitzen?
…. uns in unserer persönlichen Entwicklung zu begleiten?
….  dich mit uns in unseren hellen, großzügigen und neuen  

Räumlichkeiten auszutoben?
….  deine Einmaligkeit in unserer Ganztageseinrichtung einzubringen 

und dich auszuprobieren?

… dann bietet Dir unser katholischer Kindergarten St. Josef:
… ein offenes, erfahrenes und engagiertes Team
… viel Mitspracherecht und Eigenverantwortung
…  individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,  

sowie Supervision

und das Wichtigste: 70 tolle Krippen- und Kindergartenkinder

Die Anstellung und Eingruppierung richtet sich nach den geltenden 
Tarifbestimmungen der Diözese Rottenburg/Stuttgart AVO-DRS. 

Bewirb dich jetzt bei:
Katholisches Verwaltungszentrum Biberach z. Hd. Fr. Sodeikat, 
Kolpingsstraße 43, 88400 Biberach oder E-Mail an:
bewerbungen.bc@kvz.drs.de
Bei Rückfragen wende dich gerne an die Kindergartenleitung 
Frau Hander, Tel.: 08395-9126090 oder E-Mail: 
LeitungStJosef.RotanderRot@kiga.drs.de

STELLENANGEBOTE

© Poblotzki/DEIKE 709R23R1

R Ä T S E L K R I M I

Tückisches Verwirrspiel
Kommissarin Liz Blum rennt mit Polizeireporter Luca Voß durch 
den strömenden Regen zum Haus, aus dem der Notruf gekom-
men war. Ein Mann mit einem Feuermal auf der Schläfe ö� net 
die Tür. Traurig meint er: „Es ist diesen Sommer so kalt und nass. 
Das gruselige Wetter war Gift für meinen Bruder. Er ist dadurch 
noch depressiver geworden.“ Er seufzt und geht voran ins 
Esszimmer. Blum und Voß stutzen, als sie erkennen, dass das 
Ebenbild des Mannes, der sie gerade ins Zimmer geführt hat, er-
schossen am gedeckten Tisch sitzt. „Ich habe für meinen Zwil-
lingsbruder gekocht. Plötzlich habe ich den Schuss gehört“, er-
klärt er den beiden. Die Brüder gleichen sich wie ein Ei dem 
anderen, bis auf das Feuermal. Die Wa� e baumelt in der rechten 
Hand des Toten. Liz Blum schaut auf das Tischgedeck. Gabel 
rechts, Messer links. „Da deckt wohl jemand nicht so oft“, denkt 
sie und fragt: „Ihr Bruder war also depressiv und hat sich umge-
bracht. Woher hatte er die Wa� e?“ Der Bruder schaut verwirrt. 
„Er ist … äh, war Großwildjäger. Ich war ja schon immer gegen 
Wa� en.“ In diesem Moment zieht Voß sie 
zu einer Wand, an der mehrere gerahm-
te Fotos hängen. Auf einem steht ein 
Mann mit einem Gewehr neben einem 
getöteten Hirsch. „Oh“, meint Blum, als 
sie das Feuermal im Gesicht des Jägers 
sieht. „Ich habe auch etwas entdeckt!“ Sie 
zeigt auf das Besteck des Opfers. Die 
Kommissarin dreht sich zum Zwillingsbru-
der um. „Sie haben zwei Fehler gemacht, 
als Sie Ihren Bruder umgebracht haben!“ 
Was hat ihn verraten?  Wagemann/DEIKE 

Lösung: Die Lage des Bestecks zeigt, dass das Opfer Linkshänder war. Doch der Täter hat seinem toten 
Bruder die Wa e in die rechte Hand gelegt. Außerdem behauptet er, dass er Wa en hasst. Aber das Foto 
zeigt ihn als Großwildjäger auf dem Foto, nicht den erschossenen Bruder. Das Feuermal verrät ihn.

Illustration © Hermenau/DEIKE 757R58R2

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend für rasche HILFE 
durch den ARZT oder den Rettungsdienst sein!

Ist Ihr Personalausweis oder 
Ihr Reisepass noch gültig???
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Fliegen- und 
Schnakengitter 
liefert und montiert:

Friedbert Blersch e.K.
Carl-Benz-Str. 15 • 88471 Laupheim-Obersulmetingen
Telefon (07392) 9660-0 • Fax (07392) 966029 
www.blersch-insektenschutz.de
E-Mail: Info@blersch-insektenschutz.de

gut und günstig

STELLENANGEBOTE

GESCHÄFTSANZEIGEN
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WIR brauchen DICH!

BFD oder FSJ?

Komm zu uns ins 
KBZO-Team!

www.kbzo.de

FSJ?FSJ?FSJ?FSJ?FSJ?FSJ?

yallah

www.kbzo.dewww.kbzo.de

SCHULE IM RISSTAL Mühlweg 15 | BiberachGRUNDSCHULE BURGIEDENHauptstraße 44 | BurgriedenAndreas Baur a.baur@kbzo.de07351 3020711
KINDERHAUS MULLEWAPP 

Wilhelm-Leger-Str. 7 | BiberachKINDERGARTEN BURGRIEDEN
Laupheimer Str. 20 | BurgriedenSCHULKINDERGARTENLeutkircher Str. 30 | ErolzheimClaudia Kellerc.keller@kbzo.de07351 24666

IMMOBILIENMARKT

Die 1. Adresse...

...für Ihre lokale Werbung ist das Mitteilungsblatt.


